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1 ALLGEMEINES 

1.1 ZIELSETZUNG 

Mit dem Regierungsbeschluss (Zahl: 15-14/1/99) des Landes Kärnten vom 12. 
Jänner 1999 wurde die Umsetzung und finanzielle Unterstützung von umwelt-
relevanten Maßnahmen in der Marktgemeinde Arnoldstein beschlossen. 
 
Neben der Errichtung eines Fernwärmenetzes für die Ortschaften Arnoldstein 
und Gailitz, welches aus der Thermischen Behandlungsanlage für den Kärntner 
Hausmüll mit Abwärme versorgt wird, sollen auch in jenen Bereichen der Markt-
gemeinde Arnoldstein, in welchen kein Fernwärmenetz errichtet werden kann, 
Maßnahmen zur Verbesserung der Umweltsituation umgesetzt und aus den vom 
Land Kärnten zur Verfügung gestellten Mitteln finanziell unterstützt werden. 

Vorrangiges Ziel ist es, dass die Bevölkerung der Marktgemeinde Arnoldstein 
gleichwertig behandelt wird. 
Dementsprechend hat jeder Haushalt außerhalb des Fernwärme Versorgungsge-
bietes Anspruch auf einen UMWELTBONUS zur Umsetzung von umweltrelevan-
ten Maßnahmen. Die Höhe des UMWELTBONUS richtet sich nach dem Beitrag 
der umgesetzten Maßnahme zur Verbesserung der Umweltsituation in der 
Marktgemeinde Arnoldstein. 
 
Die gegenständliche Richtlinie ist so aufgebaut, dass mit den Förderungsunter-
lagen (Beilagen), die für Förderungen des Landes Kärnten (Förderungsrichtlinie 
Erneuerbare Wärme, Wohnhaussanierung bzw. Wohnbauförderung) erforderlich 
sind, auch der UMWELTBONUS beantragt werden kann. 
 
 
1.1.1 Voraussetzungen 

a) Die Richtlinie UMWELTBONUS gilt nicht für Maßnahmen innerhalb des 
Fernwärmeversorgungsbereiches Arnoldstein/Gailitz. Ausgenommen davon 
sind die unter Pkt. 7, 7.3 und 8 beschriebenen Neubauten, Photovoltaik-
anlagen und die Maßnahmen zur Mobilität. 

b) Der Förderungswerber muss Eigentümer oder Mieter des beantragten 
Förderungsgegenstandes sein. 

c) Das Förderungsobjekt muss ständig genutzt sein (z.B. Hauptwohnsitz). 
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d) Vor der Umsetzung von Maßnahmen entsprechend dieser Richtlinie ist ein 
Energieausweis gem. Pkt. 1.6.1 zu erstellen (Ausnahme: Thermische Solar-
anlagen gem. Pkt. 4). 

e) Der Förderungsgegenstand muss nach dem 01.01.2011 errichtet worden 
sein. 

f) Sollte der Anschluss an ein Nahwärme- oder Mikronetz zu wirtschaftlichen 
Bedingungen möglich sein, besteht kein Anspruch auf einen UMWELT-
BONUS gemäß Pkt. 4 bis 6. 

g) Für ein und denselben Förderungsgegenstand besteht nur ein Mal die 
Möglichkeit zur Beantragung eines UMWELTBONUS. 

h) Auf eine Förderung gemäß dieser Richtlinie besteht kein Rechtsanspruch. 
i) Die Organe der Förderungsstelle sind berechtigt, zwecks Prüfung der 

Förderungswürdigkeit und der richtlinienkonformen Verwendung der Förde-
rung die Objekte des Förderungswerbers zu betreten, in die einschlägigen 
Unterlagen Einsicht zu nehmen und notwendige Auskünfte zu verlangen. 

j) Bei Vorsteuerabzug berechtigten Förderungswerbern werden nur die Netto-
kosten anerkannt. 

 
 
1.2 FÖRDERUNGSHÖHE 

Die maximale Höhe der Umweltboni für alle in dieser Richtlinie dargestellten Maß-
nahmen beträgt in Summe € 3.000,-- für die erste Wohneinheit. Für jede weitere 
Wohneinheit erhöht sich die maximale Höhe der Umweltboni um € 500,-. 

Für alle Maßnahmen gilt eine maximale Förderungshöhe (Bund und Land) inklu-
sive UMWELTBONUS von 60 % der anerkennbaren Investitionskosten. 
Für Klein- und Mittelständische Unternehmen (KMU) gilt entsprechend der Rah-
menrichtlinie für staatliche Umweltschutzbeihilfen der EU (2001/C37/03) aus 
Gründen des Wettbewerbs eine max. Förderhöhe von 45 %. 

Der Förderungsbetrag setzt sich aus allen für den Förderungsgegenstand mögli-
chen Förderungen des Landes Kärnten (Förderungsrichtlinie Erneuerbare Wärme, 
Wohnbauförderung udgl.) und des Bundes (Kommunalkredit Austria AG – Um-
weltförderung im Inland) zusammen. 

Sollte die maximale Förderungshöhe von 60 % (Private) bzw. 45 % (KMU) der 
anerkennbaren Investitionskosten nicht erreicht werden, gelten die in dieser 
Richtlinie festgeschriebenen Förderungshöchstgrenzen. 
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1.3 FÖRDERUNGSABWICKLUNG 

Der UMWELTBONUS ist vor Beginn der Arbeiten bei der Marktgemeinde Arnold-
stein anzusuchen1. 

Die Auszahlung der Förderung erfolgt nach Maßgabe der zur Verfügung stehen-
den Mittel und nach Vorlage einer Kopie der Originalrechnungen und Zahlungs-
belege sowie der übrigen geforderten Unterlagen. 
Zu unrecht erhaltene Förderungen sind zuzüglich einer Verzinsung in der Höhe 
von 4 % über dem jeweils geltenden Diskontzinssatz der Österreichischen Nati-
onalbank ab Auszahlung der Förderung zurückzuzahlen. 
 
 
1.4 KOSTEN UND GERICHTSSTAND 

a) Alle mit der Förderung verbundenen Kosten und Gebühren trägt der Förde-
rungswerber. 

b) Als Gerichtsstand in allen aus der Gewährung der Förderung entstehenden 
Rechtsstreitigkeiten ist das sachlich zuständige Gericht in Villach vorge-
sehen. 

 
 
1.5 GÜLTIGKEIT DER RICHTLINIE 

Diese Richtlinie tritt mit 01.01.2011 in Kraft und ist bis zum 31.12.2011 – oder 
solange, bis von der Marktgemeinde Arnoldstein eine neue Richtlinie beschlossen 
wird – gültig. 
 
 
1.6 BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

1.6.1 Energieausweis 

Der Energieausweis ist der „Typenschein“ eines Gebäudes. Er ist aber auch 
ein „Werkzeug“ mit welchem z.B. Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden op-
timiert werden können. Die Gebäudegeometrie und die einzelnen Bauteile 
(z.B. Außenwand, Geschoßdecken, Fenster udgl.) werden im Computer 
originalgetreu nachgebildet.  

                                      
1  Anmerkung: Bei Inanspruchnahme der Förderung aus dem Titel der Wohnhaussanierung ist 

vor Beginn der Arbeiten um Förderung mit dem jeweiligen Antragsformular anzusuchen. 
Im Gegensatz dazu kann um Förderungen aus dem Titel der Förderungsrichtlinie Erneuerbare 
Wärme auch nach Durchführung der Arbeiten angesucht werden. 
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Durch Variation der Materialstärken kann dann das sowohl energetische als auch 
wirtschaftliche Optimum der Materialien und der Materialstärken für das jewei-
lige Gebäude ermittelt werden. Es ist unmittelbar erkennbar, wie sich eine Ände-
rung auf den Heizwärmebedarf auswirkt. Der Gebäudeeigentümer kann danach 
sicher sein, die für seinen Bedarf optimalste Sanierungsvariante umzusetzen. 

Wenn also heute ein Gebäude saniert wird ist es sowohl in Hinblick auf den 
sinnvollen Einsatz der Geldmittel (ich setze mit Bestimmtheit die für mein 
Gebäude optimalste Sanierungsvariante um) als auch in Hinblick auf die 
größtmögliche Schonung der Umwelt wichtig, vor der Sanierung einen Ener-
gieausweis zu erstellen. 

Im Energieausweis wird aber auch ein Richtwert für die Heizlast des Kessels 
angegeben. Dieser ist für die Dimensionierung der Heizungsanlage sehr wich-
tig. Je besser eine Heizungsanlage dimensioniert wird, desto höher ist deren 
Jahresnutzungsgrad und desto geringer ist jene Energiemenge, die ungenutzt 
das Gebäude verlässt. 
 
 
1.6.2 Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) 

Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert; früher k-Wert genannt) gibt an, 
welche Wärmemenge durch 1 m² eines Bauteils (z.B. Außenwand, oberste Ge-
schoßdecke udgl.) bei einer Temperaturdifferenz von 1 °C zwischen innen und 
außen ausgetauscht wird. Je kleiner der U-Wert, desto mehr Energie kann im 
Gebäude genutzt werden und desto geringer ist der Brennstoffbedarf. Es gelten 
– im Sinne der „Vereinbarung zwischen Bund und Ländern gemäß Art. 15a B-VG 
über Maßnahmen im Gebäudesektor zum Zweck der Reduktion des Ausstoßes 
an Treibhausgasen“ – folgende Mindeststandards für die U-Werte: 

a) Außenwände  ................................................................  0,25 W/(m²K) 
b) Decken gegen Außenluft, Dachräume oder 

über Durchfahrten  .........................................................  0,20 W/(m²K) 
c) Kellerdecke, Fußboden gegen Erdreich  .............................  0,35 W/(m²K) 
d) Fenster (Rahmen und Glas / UW) .......................................  1,35 W/(m²K) 
 
 
1.6.3 Heizwärmebedarf (HWB) 

Der Heizwärmebedarf (in kWh/(m²a) – „Kilowattstunden pro Quadratmeter und 
Jahr“ – bzw. kWh/a –„Kilowattstunden pro Jahr“) ist jene Kennzahl die Aus-
kunft darüber gibt, wie viel Energie für die Beheizung eines Gebäudes erforder-
lich ist. 
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Für die gängigsten Brennstoffe gelten nachfolgende Umrechnungsfaktoren als 
Richtwerte für die Ermittlung des Brennstoffbedarfs: 

 
 
1.6.4 Wohneinheit 

Als zusätzliche Wohneinheit gilt, wenn sich in einem Gebäude mehrere abge-
schlossene Wohnungen (mit eigener Küche, eigenem Bad und WC etc.) be-
finden. 
 
 
1.6.5  Sonstige Gebäude 

Als sonstige Gebäude gelten öffentliche Gebäude, Gewerbebetriebe und 
Gebäude gemeinnütziger Vereinigungen. 
 
 
1.6.6 Pro 100 m² beheizter Fläche 

Flächen zwischen ganzen 100 m² werden linear hochgerechnet. Dies bedeutet 
z.B. für eine unter Pkt. 5.2 b) dargestellte Biomasseheizung bei einer beheizten 
Fläche von 630 m² einen UMWELTBONUS in Höhe von: 

UMWELTBONUS = 630 m² / 100 * 300,-- €/(100 m²) = € 1.890,-- 
 
 
1.6.7 Wärmepumpen 

Es gelten die technischen Fördervoraussetzungen, die mit der Förderrichtlinie 
„Erneuerbare Wärme“ (Stand 01.01.2011) der Abteilung 15 , des Amtes der 
Kärntner Landesregierung veröffentlicht wurden. 
Die Jahresarbeitszahl beschreibt das Verhältnis der eingesetzten Elektroenergie 
zur Heizenergie. Jahresarbeitszahl 4,0 bedeutet also, dass aus einem Teil elek-
trischer Energie (Strom) vier Teile Wärmeenergie (in Form von Warmwasser) er-
zeugt werden. 

Heizwert
kWh/Einheit

Heizöl EL
Liter

Flüssigas
kg

Pellets
kg

Hackgut
Srm

Stückholz
Rm

 Heizöl EL Liter 10,00 1 0,8 2,1 0,0133 0,0054 

 Flüssigas kg 12,80 1,28 1 2,7 0,0171 0,0069 

 Pellets kg 4,70 0,47 0,4 1 0,0063 0,0025 

 Hackgut Srm 750,0 75 59 160 1 0,4 

 Stückholz Rm 1.870 185 145 394 2,5 1 
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1.6.8 Umfassende energetische Sanierung 

Im Sinne der „Vereinbarung zwischen Bund und Ländern gemäß Art. 15a B-VG 
über Maßnahmen im Gebäudesektor zum Zweck der Reduktion des Ausstoßes 
an Treibhausgasen“ wird die umfassende energetische Sanierung wie folgt 
definiert: 

„Umfassende energetische Sanierungsmaßnahmen sind zeitlich zusammenhän-
gende Renovierungsarbeiten an der Gebäudehülle und/oder den haustechnischen 
Anlagen eines Gebäudes, soweit zumindest drei der folgenden Teile der Gebäu-
dehülle und haustechnischen Gewerke gemeinsam erneuert oder zum überwie-
genden Teil in Stand gesetzt werden: 
• Fensterflächen, 
• Dach (Dachdämmung) oder oberste Geschoßdecke,  
• Fassadenfläche, 
• Kellerdecke,  
• energetisch relevantes Haustechniksystem.  

Folgender maximal zulässiger jährlicher Heizwärmebedarf HWBBGF,WG,max,Ref pro m² 
konditionierter Brutto-Grundfläche ist in Abhängigkeit des Oberflächen/Volums-
verhältnis (A/V – Verhältnis) und bezogen auf das Referenzklima gemäß OIB-
Leitfaden einzuhalten: 

Heizwärmebedarf HWBBGF in kWh/(m²a) 

bei einem A/V-Verhältnis > 0,8 bei einem A/V-Verhältnis < 0,2 

75 35 

Zwischen den Werten ist linear zu interpolieren. 
 
 
1.6.9 Neubauten 

Unter Neubauten gem. dieser Richtlinie werden ausschließlich Ein- und Zweifa-
milienhäuser verstanden. Anbauten zu bestehenden Gebäuden gelten nicht als 
Neubauten. 
UMWELTBONI für Neubauten werden im gesamten Gemeindegebiet der Markt-
gemeinde Arnoldstein, somit auch innerhalb eines mit Fernwärme versorgten 
Gebietes, gewährt. 

Sonstige Umweltboni wie z.B. für Solar- oder Heizungsanlagen gelangen für 
Neubauten nicht zur Auszahlung. 
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1.6.10 Photovoltaikanlagen 

Photovoltaikanlagen erzeugen Strom aus der Sonne. Die Einheit der Leistung lau-
tet kWpeak (sprich Kilowatt piek). Um die Leistung von einem kWpeak zu erreichen, 
müssen in der Marktgemeinde Arnoldstein – abhängig von der Lage – ca. 8 m² 
Photovoltaikmodule installiert werden. Der Ertrag der mit einem kWpeak erzielt 
werden kann, liegt bei rd. 1.000 kWh/Jahr; in sonnigen Lagen kann auch ein 
höherer Jahresertrag erzielt werden. 
Informationen über weitere Förderungsmöglichkeiten erhalten Sie bei der Um-
welt- und Energieberatung der Marktgemeinde Arnoldstein (Kurt Bürger) oder 
auch unter www.energiebewusst.at. 
 
 

2 BEREITS UMGESETZTE MASSNAHMEN 

Maßnahmen, die im Zeitraum zwischen dem 01.01. und dem 31.12.2010 um-
gesetzt wurden, werden gemäß der Richtlinie UMWELTBONUS (Stand 07.12. 
2009) abgerechnet. 
Sollte der Förderantrag nicht bis 31.03.2011 bei der Förderstelle (Marktge-
meinde Arnoldstein) eingelangt sein, verfällt der Anspruch auf den UMWELT-
BONUS. 
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3 THERMISCHE GEBÄUDESANIERUNG 

3.1 ALLGEMEINES 

Die thermische Sanierung von Gebäuden (Dämmung der Fassade, der obersten 
Geschoßdecke sowie der Austausch von Fenstern) trägt wesentlich zu einer 
Verbesserung der Umweltsituation bei. 
Aufgrund der kontinuierlich steigenden Kosten für die Beheizung von Gebäuden 
kommt der Vermeidung von Wärmeverlusten immer größere Bedeutung zu. 
Durch entsprechende wärmetechnische Maßnahmen können die Heizkosten um 
bis zu 50 % und mehr reduziert werden. 
 
 
3.2 FÖRDERVORAUSSETZUNGEN 

a) Der UMWELTBONUS in der unter Pkt. 4.3 dargestellten Höhe wird nur 
dann ausbezahlt, wenn die Mindeststandards (U-Werte) gemäß Pkt. 1.6.2 
eingehalten werden. 

 
 
3.3 FÖRDERUNGSUMFANG 

In Abhängigkeit des umweltrelevanten Anteils der umgesetzten Maßnahme (CO2-
Reduktion) wird für die thermische Gebäudesanierung pro Gebäude ein einmali-
ger, nicht rückzahlbarer UMWELTBONUS in nachfolgend dargestellter Höhe ge-
währt (siehe dazu Pkt. 1.6.4 bis 1.6.6): 

a) Vollwärmeschutz der Fassade: 
für die erste Wohneinheit  ................................................  € 1.100,-- 
für jede weitere Wohneinheit  ...........................................  € 500,-- 

b) Wärmedämmung der obersten Geschoßdecke: 
pro 100 m² (lineare Berechnung)  ......................................  € 300,-- 

c) Wärmedämmung der Kellerdecke: 
pro 100 m² (lineare Berechnung)  ......................................  € 300,-- 

d) Austausch der Fenster:  
für die erste Wohneinheit  ................................................  € 550,-- 
für jede weitere Wohneinheit  ...........................................  € 300,-- 

Bei gleichzeitiger Durchführung mehrerer der unter Pkt. a) bis d) dargestellten 
Maßnahmen addieren sich die oben genannten Beträge. 
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4 THERMISCHE SOLARANLAGEN 

4.1 FÖRDERUNGSVORAUSSETZUNGEN 

Die Förderungsvoraussetzungen sind in der Förderungsrichtlinie „Erneuerbare 
Wärme“ in der Fassung vom 01.01.2010 definiert. 
 
 
4.2 FÖRDERUNGSUMFANG 

Für die Errichtung einer Solaranlage zur Warmwasserbereitung (Kollektorfläche 
mind. 4 m²) wird ein einmaliger, nicht rückzahlbarer UMWELTBONUS in Höhe 
von 

€ 900,-- 

für die erste Wohneinheit gewährt. 

Für jede weitere Wohneinheit wird ein UMWELTBONUS in Höhe von 

€ 300,-- 
ausbezahlt. 
 
Wird die Solaranlage zusätzlich in eine Niedertemperaturheizung (siehe Pkt. 
1.6.7) eingebunden (Kollektorfläche mind. 15 m²) werden die oben angeführten 
Förderbeträge mit dem Faktor 1,5 multipliziert. 
 
 

5 HEIZUNGSANLAGEN 

5.1 FÖRDERUNGSVORAUSSETZUNGEN 

Die Förderungsvoraussetzungen sind in der Förderungsrichtlinie „Erneuerbare 
Wärme“ in der Fassung vom 01.01.2010 definiert. 
 
 
5.2 FÖRDERUNGSUMFANG 

In Abhängigkeit des umweltrelevanten Anteils der Heizungsanlage (CO2-Reduk-
tion) wird für deren Errichtung pro Gebäude ein einmaliger, nicht rückzahlbarer 
UMWELTBONUS in nachfolgend dargestellter Höhe gewährt (siehe dazu Pkt. 
1.6.4 bis 1.6.7): 
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a) Scheitholzkessel mit Pufferspeicher:  
für die erste Wohneinheit  ................................................  € 750,-- 
für jede weitere Wohneinheit  ...........................................  € 250,-- 
Sonstige Gebäude: je 100 m² beheizter Fläche  ...................  € 250,-- 

b) Biomasse- und Pelletsheizungsanlagen: 
für die erste Wohneinheit  ................................................  € 900,-- 
für jede weitere Wohneinheit  ...........................................  € 300,--  
Sonstige Gebäude: je 100 m² beheizter Fläche  ...................  € 300,-- 

c) Wärmepumpen: 
für die erste Wohneinheit .................................................  € 500,-- 
für jede weitere Wohneinheit  ...........................................  € 250,--  
Sonstige Gebäude: je 100 m² beheizter Fläche  ...................  € 250,-- 

 
Wurde bereits eine thermische Gesamtsanierung mit einer Verbesserung der Ge-
bäudequalität gemäß Pkt. 1.6.2 „Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)“ durch-
geführt, verdoppeln sich die oben benannten Förderhöhen. 
 
 

6 NAHWÄRMEANSCHLUSS 

6.1 FÖRDERUNGSVORAUSSETZUNGEN 

Die Förderungsvoraussetzungen sind in der Förderungsrichtlinie „Erneuerbare 
Wärme“ in der Fassung vom 01.01.2010 definiert. 
 
Sollte ein Förderwerber den UMWELTBONUS einen Nahwärmeanschluss in der 
unter Pkt. 5.2. dargestellten Höhe in Anspruch nehmen, werden zusätzliche Um-
weltboni dieser Richtlinie – ausgenommen ist der unter Pkt. 1.6.1 dargestellte 
Energieausweis – nicht ausbezahlt. 
 
 
6.2 FÖRDERUNGSUMFANG 

Die maximale Höhe aller Förderungen darf 60 % (Private) bzw. 45 % (KMU) der 
Gesamtinvestitionskosten nicht überschreiten. 
Weitere Details sind den Pkt. 1.6.4 bis 1.6.6 zu entnehmen. 

a) Für die erste Wohneinheit  ...............................................  € 3.000,-- 
b) pro zusätzlicher Wohneinheit  ...........................................  € 500,-- 
c) Sonstige Gebäude: 

pro 100 m² beheizter Fläche zusätzlich  .............................  € 500,-- 
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Wenn weniger als 4 ständig genutzte Gebäude von einer zentralen Anlage mit 
Wärme versorgt werden, kann jeder an diese Anlage angeschlossene Förderwer-
ber einen UMWELTBONUS gemäß Pkt. 5.2, Abs. b) beantragen. Als Nachweis 
des Wärmebezuges ist ein Wärmeliefervertrag vorzulegen. 
 
 

7 NEUBAUTEN 

7.1 NIEDRIGENERGIEHAUS 

Bei einer Einordenbarkeit des Gebäudes in die Anforderungen an Neubauten ab 
2012 gemäß der „Vereinbarung zwischen Bund und Ländern gemäß Art. 15a B-
VG über Maßnahmen im Gebäudesektor zum Zweck der Reduktion des Aussto-
ßes an Treibhausgasen“ wird ein Umweltbonus in Höhe von 

€ 1.500,--  
ausbezahlt. 
Die Anforderungen sind nachfolgend dargestellt: 
 

Heizwärmebedarf HWBBGF in kWh/(m²a) 

bei einem A/V-Verhältnis > 0,8 bei einem A/V-Verhältnis < 0,2 

36 20 
 
Die Einordenbarkeit des Gebäudes in die zuvor benannten Anforderungen ist ge-
mäß Energieausweis (Berechnungsmethodik entsprechend den Kärntner Bauvor-
schriften in der Fassung vom 19.02.2008) nachzuweisen. 
 
 
7.2 PASSIVHAUS 

Bei Unterschreitung eines HWBBGF von 10 kWh/(m²a) gemäß Energieausweis (Be-
rechnungsmethodik entsprechend den Kärntner Bauvorschriften in der Fassung 
vom 19.02.2008) wird ein UMWELTBONUS in Höhe von  

€ 2.500,--  
ausbezahlt. 
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7.3 PHOTOVOLTAIK 

Die Errichtung einer Photovoltaikanlage zur Erzeugung von Strom aus der Sonne 
(siehe Pkt. 1.6.10) wird von der Marktgemeinde Arnoldstein – zusätzlich zu allen 
sonstigen Förderungen – mit einem UMWELTBONUS in Höhe von  

€ 250,-- pro kWpeak 
max. jedoch € 1.750,-- pro Anlage 

unterstützt. 
Zur Erlangung der Förderung ist über eine Simulationsberechnung nachzuweisen, 
dass der Ertrag pro kWpeak mindestens 800 kWh pro Jahr beträgt. Gebrauchte 
Anlagenteile werden nicht gefördert. 
 
Auf Förderungen für Photovoltaikanlagen besteht erst dann ein Anspruch, wenn 
das Gebäude mit erneuerbarer Energie gem. dieser Förderungsrichtlinie oder mit 
Fernwärme beheizt wird. Außerhalb von Fernwärmeversorgungsgebieten müssen 
zusätzlich die nachfolgenden Anforderungen an den Heizwärmebedarf eingehal-
ten werden: 

Heizwärmebedarf HWBBGF in kWh/(m²a) 

bei einem A/V-Verhältnis > 0,8 bei einem A/V-Verhältnis < 0,2 

Altbau:  75 35 

Neubau:  36 20 

Die Einordenbarkeit des Gebäudes in die zuvor benannten Anforderungen ist ge-
mäß Energieausweis (Berechnungsmethodik entsprechend den Kärntner Bauvor-
schriften in der Fassung vom 19.02.2008) nachzuweisen. 
 
 

8 MOBILITÄT 

Die klimarelevanten CO2-Emissionen des Verkehrs haben sich in Kärnten seit 
1990 (Basisjahr für das Kyotoziel) nahezu verdoppelt und derzeit einen Anteil 
von mehr als 1/3 (einem Drittel) an den Gesamtemissionen des Bundeslandes. 
Dementsprechend wichtig ist es, dass die Emissionen aus diesem Bereich so 
weit wie möglich vermindert werden. 

Ein Elektroauto (im Folgenden kurz e:Auto genannt) benötigt auf 100 km rd. 15 
kWh Strom. Wird dieser Strom aus einer PV-Anlage (siehe Pkt. 7.3) erzeugt, ver-
ursacht der Betrieb dieses Fahrzeuges keinerlei schädliche Emissionen. Kommt 
der Strom „nur“ aus der Steckdose bedingt dies CO2-Emissionen von rd. 6 kg pro 
100 km was weniger als 1/3 der Emissionen eines Diesel-PKW (ca. 18 kg/100 km) 
ist.  
Pro 100 km verursacht ein e:Auto Fahrtkosten (Strom) in Höhe von rd. € 2,70 
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wohingegen ein mit fossilen Energieträgern (z.B. Diesel) betriebenes Fahrzeug 
Fahrtkosten von mehr als € 8,-- bedingt. 
Gerade im Nahverkehr sind e:Fahrzeuge eine gute Alternative zu fossil betriebe-
nen Fahrzeugen, da Reichweiten von rd. 100 km pro Batterieladung für Kurz-
strecken immer ausreichend sind. 

Durch die finanzielle Unterstützung von e:Fahrzeugen gemäß Pkt 8.1 will die 
Marktgemeinde Arnoldstein einen „initiierenden“ Beitrag zu einer umweltverträg-
lichere Mobilität setzen. 
 
 
8.1 ELEKTROFAHRZEUGE (e:Fahrzeuge) 

Für den Ankauf von zum Personentransport zugelassenen e:Fahrzeugen 
(e:Fahrrad, e:Moped, e:Auto ...) wird ein UMWELTBONUS in Höhe von 

20 % der Investitionssumme, 
max. jedoch € 1.250,-- 

ausgezahlt. 
Arbeitsmaschinen jeder Art sind von dieser Förderung ausgenommen. 
 
Anmerkung: 

Pro Haushalt wird nur ein e:Fahrzeug gefördert. Der Förderwerber / die Förder-
werberin muss das e:Fahrzeug mindestens drei Jahre in seinem / ihrem Besitz 
halten. Andernfalls muss die Förderung in voller Höhe zurückgezahlt werden. 
Bereits gewährte Förderungen anderer Förderstellen werden von der Investiti-
onssumme in Abzug gebracht. 
 
 


